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Einkommensteuererklärung 2005 – Was ist neu?

Presseinformation


Trotz vielfacher Versprechungen ist die Einkommensteuererklärung auch für das Jahr 2005 nicht einfacher geworden. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) aus Berlin informiert nachfolgend über die wichtigsten Änderungen für Arbeitnehmer und Rentner:

· Der vierseitige Mantelbogen ist neu gestaltet. Erstmals sind Rentenpflichtbeiträge, außerdem getrennt nach Arbeitgeber – und Arbeitnehmerbeiträge gesondert von den anderen Sozialversicherungsbeiträgen zu erklären. Neben diesen gehören erstmals auch Beiträge für eine Rürup-Rente zu den begünstigten Beiträgen einer Basisversicherung. Alle anderen Vorsorgeaufwendungen wie Beiträge zur Unfall-, Haftpflicht-, Arbeitslosen-, Kranken- und bestimmte andere privaten Versicherungen sind extra aufzuführen. 

· Neu eingeführt wurde die Anlage R zur Erklärung von Renten. Mit dieser zweiseitigen Anlage werden sich im kommenden Jahr knapp vier Millionen Rentner beschäftigen müssen, ca. 1,3 Millionen mehr als im letzten Jahr. Schuld daran ist das ab 2005 greifende Alterseinkünftegesetz. Danach müssen Bestands – und Neurentner 50 Prozent ihrer Rente besteuern. Bis 2004 galt noch die Besteuerung mit einem geringeren Ertragsanteil.
· Die Anlage N zur Erklärung der Einnahmen aus nichtselbständiger Tätigkeit, den Werbungskosten und Beantragung der Arbeitnehmersparzulage umfasst 2005 drei statt bisher zwei Seiten.
· Arbeitnehmer mit Einsatzwechseltätigkeit (z.B. Bauarbeiter) können für alle Fahrten mit dem eigenen PKW statt bisher 0,30 € pro Entfernungskilometer 0,30 € pro gefahrenen Kilometer absetzen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung gilt dies jedoch nicht bei täglichen Fahrten mit Entfernungen unter 30 Kilometer. Der Verband empfiehlt gegen diese Kürzung Einspruch einzulegen.

· Eingeschränkt wird ab 2005 der Abzug eines häuslichen Arbeitszimmers bei gemeinsamer Nutzung berufstätiger Ehegatten. Bisher konnte jeder Kosten bis 1.250 € steuerlich absetzen. Damit ist ab 2005 Schluss. Unabhängig von der Nutzeranzahl sind pro Arbeitszimmer nur noch maximal 1.250 € absetzbar.
· Wer Hartz IV- Geld empfängt oder ein Ein-Euro-Job ausgeübt hat, muss diese Einnahmen nicht mehr wie bisher die Arbeitslosenhilfe auf der Anlage N erklären. Diese Leistungen sind steuerfrei. Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- oder Mutterschaftsgeld gehören jedoch weiterhin als Lohnersatzleistungen auf die Anlage N.

Weitere Informationen erhalten Arbeitnehmer und Rentner in den zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Beratungsstellen der Vereine sind im örtlichen Telefonbuch oder in den Gelben Seiten unter dem Suchwort „Lohnsteuerhilfe“ zu finden. Der Verband bietet außerdem im Internet einen Suchservice an: http://www.beratungsstellensuche.de Wer keinen Internetanschluss hat, kann unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 Beratungsstellen erfragen.
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